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Auf und ab ie in eine

t

Gebirgsbach

4
Mit dem alten Wehr bei Stegen in Robenhausen liess sich 1857 erstmals die Wassermenge im Aabach regulieren.

REGION Der Aabach musste
im 19. Jahrhundert schwer
arbeiten. Bis heute treibt
er Stromturbinen an und
ist geprägt von einem
Schwall-/Sunkbetrieb,
wie man ihn sonst nur von
Gebirgsbächen kennt.
Dies soll sich nun ändern.

24 Stunden am Tag fliesst Was-
ser aus dem Pfäffikersee in den
Aabach, stürzt hinunter ins
Aatal und Richtung Greifensee.
Genug Wasser für alle, könnte
man denken. Weit gefehlt - die
Geschichte des Aabachs ist seit

dem Mittelalter bis in die Neu-
zeit geprägt vom Kampf der Nut-
zer um das kühle Nass.

Mit dem zunehmenden Was-
serbedarf der Baumwollspinne-
reien in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts kam es zu
zunehmenden Konflikten zwi-
schen den Fabriken und den tra-
ditionellen Mühlen. Wie stark
der Einfluss der Fabrikanten
zunahm, verdeutlicht der Um-
gang mit den Wasserrechten der
Bauern, einer anderen Gruppe
von traditionellen Nutzern.

Bauern gegen Fabrikanten

Die Landwirte entlang dem
Aabach waren es seit je gewohnt,
ihre Wiesen aus dem Aabach zu
wässern. Gegen die Fabriken, die
ihnen das Wasser wegnahmen,
gingen sie vor Gericht vor. Bis zur
Mitte des 19. Jahrhunderts fielen

Aabach

Obwohl er relativ klein ist und nicht
allzu lang, hat der Aabach, der den
Pfäffikersee mit dem Greifensee
verbindet, in der Geschichte des
Oberlandes eine grosse Bedeutung
erlangt. In einer zwölfteiligen Serie

Aabach
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wird auf die Entstehung, die Ent-
wicklung und die heutige Nutzung
dieses Bachs eingegangen. Der
erste Teil war dem Ursprung des
Aabachs gewidmet, der zweite
ging den Mühlen am Aabach nach,
der dritte beleuchtete Aufstieg und
Fall der Textilindustrie, und der
heutige befasst sich mit der
Regulierung des Bachs. zo

solche Prozesse meist zugunsten
der Bauern aus - sie durften wei-
terhin ab einem Wasserstand von
21 Zentimetern Wasser entneh-
men. Danach war die Bewässe-
rung erst ab 37 Zentimetern er-
laubt.

Einige Fabrikanten umgingen
den Konflikt auch, indem sie die
benachbarten Wiesen den Bau-
ern samt Wasserrechten einfach
abkauften - meist zu stark über-
höhten Preisen. Ab etwa Mitte
des 19. Jahrhunderts lag die fak-
tische Verfügungsgewalt über
das Wasser deshalb in den Hän-
den einer kleinen Zahl von rei-
chen Privatpersonen.

Bis zu diesem Zeitpunkt war
die durch den Aabach fliessende
Wassermenge von der Natur
geprägt, von der Regenmenge
und den Jahreszeiten. Die Ka-
nalsysteme der Mühlen und der
ersten Fabriken mit ihren Aus-
gleichsbecken hatten den Lauf
des Wassers nur lokal beein-
flusst. Dies änderte sich 1857 mit
der Fertigstellung der Staustufe
und des Wehrs bei Stegen in Ro-
benhausen. Dieser relativ kleine
Eingriff an einer strategischen
Stelle erlaubte den Fabrikanten,
den Pfäffikersee als Ausgleichs-
becken zu benutzen und die
Wassermenge nach ihren Be-
dürfnissen zu regulieren.

Wie genau dies zu geschehen
hatte, war in einem vom Re-
gierungsrat 1857 erlassenen

Aabach- Reglement festgehalten.

Keine 14-Stunden-Tage mehr

Die Regulierungsvorschriften
waren stark auf die Interessen
der Fabriken ausgerichtet. Als
sich deren Rahmenbedingungen
Ende der 1870er Jahre durch das
neue Zürcher Fabrikgesetz än-
derten, folgten prompt Forde-
rungen seitens der Industriellen.
Ihre Begründung: Da jetzt ein
Arbeiter nicht mehr 14 Stunden
am Tag arbeiten könne, bräuch-
ten die Fabriken als Ausgleich
mehr Wasserkraft. Am 21. Fe-
bruar 1880 erliess der Regie-
rungsrat das «Regulativ für die
Regulierung des Wasserstandes
des Pfäffikersees».

1920 zwang der Regierungsrat
die Industrieunternehmen als
Inhaber der Wasserrechte dazu,
sich in der Aabach-Genossen-
schaft zusammenzuschliessen,
«zum Zwecke, alle gemeinsamen

Interessen in Bezug auf den Was-
serdurchfluss im Aabach vom
Pfäffikersee bis zum Greifensee
zu fördern und zu wahren», wie
es im Vertrag heisst (siehe Box).

Obwohl die Firmen Konkur-
renten waren, hatten sie ein ge-
meinsames Ziel: die Kraft des
Wassers möglichst maximal
auszunutzen. Dies bedeutete,
möglichst viel Wasser im See zu
stauen und es mit voller Kraft in
den Aabach zu leiten, wenn die
Maschinen laufen sollten.

Mit dem Aufkommen des
Naturschutzes und der Erho-
lungsnutzung kamen ab den
1960er Jahren immer gravieren-
de Streitigkeiten auf. Ab 1973 ver-
suchten die Kraftwerksbesitzer
freiwillig Verbesserungen umzu-
setzen. Ein Leitband definierte
eine Ober- und eine Untergrenze,
zwischen denen sich der Seespie-
gel bewegen sollte.

1982 formulierte eine Arbeits-

gruppe des Kantons, der Anstös-
sergemeinden, von Pro Pfäffi-
kersee und der Wissenschaft ein
verfeinertes Leitband. Ziel war,
das Band möglichst gut einzu-
halten und gleichzeitig eine
möglichst geringe Einbusse bei
der Wasserkraftnutzung zu ver-
ursachen, wie Christoph Maag,
der Chef des damaligen Kanto-
nalen Amts für Gewässerschutz
und Wasserbau, in einer Doku-
mentation schrieb. In der Folge
nahm die Zahl kritischer Was-
serstände im Pfäffikersee ab.

Neues Wehr bei Stegen

1989 vereinbarte der Kanton
mit der Aabach-Genossenschaft
neue Regulierungsvorschriften.

Die technische Verantwortung
für die Regulierung ging an den
Kanton über. Dieser baute bei
Stegen ein neues, automatisch
funktionierendes Regulierwehr,
das 1992 in Betrieb ging.

Dieses Wehr ist mit der Ab-
flussmessung des Wildbachs ge-
koppelt, bevor dieser bei Medi-
kon in den Aabach fliesst. Auf
diese Weise ist sichergestellt,
dass für die Stromproduktion
und den Hochwasserschutz die
Gesamtwassermenge berück-
sichtigt wird. Führt der Wild-
bach Hochwasser, wird der Aus-
fluss des Pfäffikersees stark re-
duziert - der Pfäffikersee dient
als Rückhaltebecken.

Weiterhin Schwankungen
Trotz dem Kompromiss zwi-
schen Nutzern und Schützern ist
der Aabach geprägt von unter-
schiedlichen Wasserständen. In
der Nacht und an den Wochen-
enden bleibt das Wehr bei Stegen
bei normaler Witterung bis auf
die gesetzlich vorgeschriebene
Restwassermenge geschlossen.
Der Wasserspiegel im Aabach
sinkt dadurch stark. Wenn der
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Strombedarf hoch ist, öffnet sich
das Wehr und lässt einen Was-
serschwall Richtung Uster los.
«Der Aabach weist einen sehr
starken Schwall-/Sunkbetrieb
auf», sagt Christoph Noll, Leiter
der Sektion Gewässernutzung
im Kantonalen Amt für Abfall,
Wasser, Energie und Luft.

Während in der Nacht und am
Wochenende die Abflussmenge
beim Wehr auf dem Niveau der
vorgeschriebenen Restwasser-
menge bei rund 60 Litern pro Se-
kunde liegt, fliessen in der Tages-
spitze bis gegen 3000 Liter Was-
ser pro Sekunde Richtung Medi-
kon und Uster. Dieser Schwall-/
Sunkbetrieb ist im Aabach ökolo-
gisch genauso bedenklich wie in
den Gebirgsflüssen und -bächen.
Die starken und raschen Wasser-
standsschwankungen wirken sich
auf die Fischbestände negativ aus.

Grosser Handlungsbedarf

AABACH-GENOSSENSCHAFT

Die Fischereiverbände wollten
dies landesweit nicht mehr tole-
rieren und lancierten die Volks-
initiative «Lebendiges Wasser».
Diese zogen sie zurück, weil das
Parlament das Gewässerschutz-
gesetz revidierte. Es ist seit
2011 gültig und verpflichtet die
Kantone dazu, Revitalisierungen
umzusetzen, die Beeinträchti-
gung durch Schwall-/Sunkbe-
trieb zu vermindern und die
Fischgängigkeit wiederherzu-
stellen.

Für den Aabach sagt Noll: «Es
besteht definitiv grosser Hand-
lungsbedarf, um die Vorgaben
des Gesetzes zu erfüllen.» Kon-
kret beabsichtigt der Kanton,
den Schwall-/Sunkbetrieb gänz-
lich einzustellen. Die vom Pfäffi-
kersee durch den Bach fliessen-
de Wassermenge soll möglichst
kontinuierlich sein, geprägt nur
noch von jahreszeitlichen und
wettermässigen Einflüssen.

Bündelung der Interessen
Die Aabach-Genossenschaft
wahrt und regelt die Wassernut-
zungsrechte am Aabach seit
1920. Dazu gehört auch die Be-
rechtigung zur Speicherbewirt-
schaftung des Pfäffikersees. Der
Regierungsratsbeschluss vom
9. August 1920 führt 17 Firmen
auf, die Wasserkraftanlagen be-
trieben und sich in 23 Wasser-
rechte teilten. Das heutige Vor-
standsmitglied der Genossen-
schaft, Marco Brunner, zur
damaligen Ausgangslage: «Der

Auswirkungen wird diese neue
Regelung auf die landesweit ein-
malige Kette von zwölf histori-
schen Kleinwasserkraftwerken
haben, von denen neun Strom
produzieren. Sie müssten teils
neue Turbinen einbauen.

Felix Müller
WASSERRECHTE

Bis 1901 erteilte der Regierungs-
rat unbeschränkt gültige Wasser-
rechte. Danach trat das kantonale
Wasserwirtschaftsgesetz in Kraft.
Seither liegt die Maximaldauer für
eine Konzession bei 80 Jahren. Für
die Mühle Niederuster gab es 1982
noch eine Konzession von 40 Jah-
ren. Die Konzessionen sind mit
einer Gebühr verbunden. Aller-
dings sind heute Kleinwasserkraft-
werke mit einer Leistung von
weniger als 1000 Brutto-Kilowatt
- also alle Werke am Aabach - auf-
grund des Wasserrechtsgesetzes
des Bundes vom Zins befreit. fm

Kanton wollte
nur mit einem
Partner spre-
chen, nicht mit
allen Kraft-
werksbetrei-
bern entlang

dem Bach.» Dies ist bis heute so:
Die Genossenschaft bündelt die
Interessen der Kraftwerksbe-
treiber und verhandelt mit dem
Kanton. Aktuell hat die Genos-
senschaft sieben Mitglieder mit
neun in Betrieb stehenden Kraft-

werken. Brunner (er stammt aus
der Fabrikantenfamilie Trüm-
pler) betreibt seit 1998 das Klein-
wasserkraftwerk der früheren
Baumwollspinnerei Uster, nach-
dem es 30 Jahre lang stillgelegt
war. Den zugeschütteten Kanal
der früheren Spinnerei öffnete er
wieder. Daneben hat er zusam-
men mit David Trümpler zwi-
schen 1995 und 2001 die Wohn-
siedlung Im Lot entwickelt und
realisiert, die mit Aabach-Strom
versorgt wird. fm


